
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Turnusmäßige jährliche Offenlegung der zwischen-
zeitlich durchgeführten Fortführungen des Liegen-
schaftskatasters bezüglich Lagebezeichnung, 
Gebäude, Bodenschätzung, Eigentümerangaben 
 
Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschafts kataster (Vermessungs- 
und Katastergesetz - VermKatG NRW) vom 1. März 2005 
(SGV. NRW. 7134) in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster (DVOzVermKatG NRW) vom 25. Oktober 2006 
(SGV. NRW. 7134) in der jeweils geltenden Fassung 
werden den Grundstückseigentümern und Erbbaube-
rechtigten die Veränderungen der Daten des Liegen-
schaftskatasters bezüglich Lagebezeichnung, Gebäude, 
Bodenschätzung, Eigentümerangaben in der Zeit vom 
 

10.11.2020 bis 10.12.2020 einschließlich 
 
beim Dezernat 5 „Umwelt, Gesundheit und Mobilität“, 
Bereich 5-2 „Geoinformation und Kataster“, Fachbereich 
5-2-30 „Geodaten, Liegenschaftskataster“, Technisches 
Rathaus, Zimmer A 322 während der Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags von 8:30 - 12:00 Uhr und 
13:30 -15:00 Uhr, sowie freitags von 8:30 - 12:00 Uhr 
offengelegt. 
 
Im Interesse der Bevölkerung und des Personals der 
Stadtverwaltung Oberhausen wird aufgrund der COVID-19-
Pandemie um eine vorherige Terminvereinbarung unter 
folgendem Kontakt gebeten: 
 
per E-Mail: katasterauskunft@oberhausen.de 
telefonisch: 0208 825-3287 oder -2521 
 
Gegen die in das Liegenschaftskataster übernommenen 
Veränderungen können Eigentümer/innen und Erbbau-
berechtigte Klage nach den Vorschriften der Verwal tungs-
gerichtsordnung erheben. 
 
Die Klage kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Postfach 200660, 40105 Düsseldorf schriftlich einge -
reicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erklärt werden. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beige-
fügt werden. 
 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch Verschulden von be-
vollmächtigten Personen versäumt werden sollte, so würde 
deren Verschulden den Klageführenden zugerechnet werden. 
 
Oberhausen, 19.10.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Motschull 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bekanntmachung des Beschlusses über die 
Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 173 für 
einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 641 - 
Marktstraße/Helmholtzstraße/Mülheimer Straße - 

I.   Bekanntmachung des Beschlusses über die 
Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 173 
gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 BauGB 

 
     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 

14.09.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
     Satzung über die Verlängerung der Verän-
derungssperre Nr. 173 vom 01.10.2020 

 
     Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 17 Abs. 1 Satz 3 

und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17.04.1994 (GV.NRW.1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 14.04.2020 (GV.NRW.2020, S. 218b, 
ber. S. 304a), in seiner Sitzung am 14.09.2020 fol-
gende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
     Es wird die Verlängerung der Veränderungssperre 

Nr. 173 beschlossen. 
 
     Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des 

Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 24.07.2019 
umrandet dargestellt und als Anlage dieser Satzung 
beigefügt. 

 
     Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-

sperre Nr. 173 liegt in der Gemarkung Oberhausen, 
Flur 31, und umfasst die Flurstücke Nr. 530 und 613. 

 
§ 2 

 
     Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-

sperre (§ 1) dürfen 
 
     1.    Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 
 
     2.    erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Ver-

änderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§ 3 

 
     Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verän-

derungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 4 

 
     Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer 

Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt abweichend von  
§ 4 der Satzung über die Veränderungssperre  
Nr. 173 vom 11.10.2019 außer Kraft, sobald und 
soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein 
Bebauungsplan rechtskräftig wird, spätestens jedoch 
am 12.11.2021. 
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     Die Satzung über die Verlängerung der Verän-
derungssperre Nr. 173 liegt vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im 
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 
Nr. A 004, während der nachstehend genannten 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
     Montag - Donnerstag           8:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag                                  8:00 - 12:00 Uhr  
 
     Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen 

Auskunft erteilt. 
 
II.  Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

 
     Der vom Rat der Stadt am 14.09.2020 gefasste 

Beschluss über die Verlängerung der Veränderungs-
sperre Nr. 173 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
Satzung über die Verlängerung der Veränderungs-
sperre Nr. 173 gemäß § 16 Abs. 2 i. V. mit § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 

 
     Hinweise 
 
     1.    Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 

hingewiesen: 
 
            Unbeachtlich werden 
 
            1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
            2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

            3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
            wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Oberhausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
     2.    Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 
(GV.NRW.2020, S. 218b, ber. S. 304a), können 
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
            a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
            b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
            c)   der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
            d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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     3.    § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt: 
 
            „Dauert die Veränderungssperre länger als  

4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder 
der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 hinaus, so ist den Betroffenen für 
dadurch entstandene Vermögensnachteile eine 
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten." 

 
            Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf 

hingewiesen, dass der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen kann, wenn die in 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei der Stadt Oberhausen beantragt. 

 
III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung 
des Oberbürgermeisters gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

 
     Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-

ments der Satzung über die Verlängerung der 
Veränderungssperre Nr. 173 stimmt mit dem 
Ratsbeschluss vom 14.09.2020 überein. 

 
     Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 

der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023)), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
     Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit ange-

ordnet. 
 
     Oberhausen, 01.10.2020 
 
 
     Schranz 
     Oberbürgermeister 
 
 

AUFGEBOT 
 
von Sparurkunden 

3017506654 
3016509121 
3017506340 
3017022520 
3017752514 
 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden 
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassen-
gesetz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden. 
 
Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 19.10.2020 
 
 
STADTSPARKASSE OBERHAUSEN 
- Der Vorstand -

Jahresabschluss 2019 der ASO Altenein-
richtungen der Stadt Oberhausen  
 
Der Sozialausschuss hat als Betriebsausschuss der 
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gemäß  
§ 26 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW S. 644) in 
seiner Sitzung am 27.05.2020 den Jahresabschluss 
2019 bestehend aus  
 
Bilanz 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Anhang 
Anlagennachweis 
 
den Lagebericht 2019 nach Aufstellung durch die 
Betriebsleitung zustimmend beraten. 
 
In seiner Sitzung vom 22.06.2020 hat der Rat der Stadt 
aufgrund des Beratungsergebnisses des Betriebsaus-
schusses ASO den Jahresabschluss 2019 und den 
Lagebericht 2019 gemäß § 26 Abs. 2 EigVO festgestellt 
und beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 in Höhe 
von 83.978,63 € auf neue Rechnung vorzutragen und 
einen Betrag in Höhe von 50.000 € für die Maßnahme 134 
des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Oberhausen 
zur Verfügung zu stellen sowie dem Betriebsleiter der 
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen für das 
Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.  
 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

 
Die gpaNRW ist gemäß §106 Abs. 2 GO in der bis zum 
31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Artikel 10 
Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin 
des Betriebes Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Solidaris Revisions GmbH, Köln, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 14.04.2020 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 
An die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen, 
Oberhausen 
 

Prüfungsurteile 

 
„Wir haben den Jahresabschluss der ASO Alteneinrich-
tungen der Stadt Oberhausen, Oberhausen, - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ASO 
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen, Oberhausen, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2019 geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse  
 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen •
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der EigVO NRW und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Alteneinrichtungen zum 31. Dezember 2019 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 

 
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein •
zutreffendes Bild von der Lage der Alteneinrichtungen. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 

Verantwortung der Betriebsleitung für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Alteneinrichtungen vermittelt. Ferner ist 
die Betriebsleitung verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die 
Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Alteneinrichtungen zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern den nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Alteneinrichtungen vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Alteneinrichtungen vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus 
 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-•
licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 20 vom 2. November 2020

275



Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die •
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Alteneinrich-
tungen abzugeben. 

 
beurteilen wir die Angemessenheit der von der •
Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-•
heit des von der Betriebsleitung angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Alteneinrichtungen zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die 
Alteneinrichtungen ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau •
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Alteneinrichtungen vermittelt. 

 
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit •
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens. 

 
führen wir Prüfungshandlungen zu den von der •
Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von der Betriebsleitung zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen.  

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Solidaris Revisions GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, 22.09.2020 
 
gpaNRW 
 
 
Im Auftrag 
gez. Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das  
Jahr 2019 sind zu den üblichen Bürozeiten in der 
Verwaltung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt 
Oberhausen, Elly-Heuss-Knapp-Straße 3, 46145 
Oberhausen einsehbar. 
 
Oberhausen, 23.10.2020 
 
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen 
 
 
Matthias Frerix 
Betriebsleiter 
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de

O b e r h a u s e n

Aufbruch macht Geschichte

Strukturwandel 

1847–2006
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Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit, 
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,-- 
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk) 
auszuleihen. 
 
Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der 
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des 
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der 
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises 
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des 
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich. 
 
Nächste Ausleihe: 

Donnerstag, 5. November 2020 

Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, 

Konrad-Adenauer-Allee 46 

 
Auskunft: 

Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22 

Ausleihe von Kunstwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt 

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse 

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule), 

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch. 

 

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes 

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit 

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit 

bekannt gemacht. 

 

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen 

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter 

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine 

festgesetzten Ziele erreicht werden. 

 

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen 

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich. 

 

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen. 

 

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte 

untereinander und fördern das Sozialverhalten der 

Gruppe. 

 

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2020 

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208 

41249-22, montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr 

entgegen.

Malschule 

für Kinder 

und Jugendliche
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